
9. Der Vollzug von D isziplinarm aßnahm en endet spätestens m it Beendi
gung der Untersuchungshaft. Der Leiter hat eine Disziplinarm aß- 
nahme aufzuheben, wenn nach der Verhängung der M aßnahm e Um 
stände bekannt werden, die eine Aufhebung oder V eränderung e r
fordern.

10.

11.

12 .

Der Verhaftete kann gegen die Verfügung von Sicherungs- und 
Disziplinarmaßnahmen Beschwerde einlegen. Die Einlegung der Be
schwerde muß innerhalb einer Woche nach Ausspruch der M aßnahm e 
beim Staatsanw alt eingereicht werden. Üb@r die Beschwerde ist in 
nerhalb von fünf Tagen zu entscheiden» Ö ie 'E |^ 'egung der Beschwer
de hat keine aufschiebende W irkling. Der -Staatsanwalt kann anord
nen, daß die angefochtene M aß^fü^eäÄÖsgesetzt wird.

Sicherungs- und pisziplinarm aßi^ähm en sind nachweispflichtig.

(1) Beim Vollzug 4es||Jlprestes ist zu gewährleisten, daß
I r  wfd^ungsgemäße D urchführung des Strafverfahrens und die 

des V erhafteten nicht behindert werden;
der W erhaftete  vor dem  Vollzug vom Arzt auf A rrestfähigkeit 
untersucht w ird und w ährend des Vollzuges unter ärztlicher K on
trolle steht;

— der Vollzug bei E in tritt der A rrestunfähigkeit oder aus anderen 
dringenden Gründen unterbrochen wird. Dauert die U nterbrechung 
länger als 30 Tage, ist danach ein w eiterer Vollzug nicht sta tthaft;

— die Arrestzellen m it Hocker, Tisch, Liegepritsche und den notw en
digen sanitär-hygienischen Einrichtungen und Gegenständen aus
gestattet sind.

(2) Der tägliche A ufenthalt im  Freien ist getrennt von anderen Ver
hafteten vorzunehmen. Der strenge Arrest ist zusätzlich m it dem 
Entzug des A ufenthaltes im Freien verbunden.

(3) Der Vollzug des Arrestes schließt des Bezug von Lektüre, d ie Ge
w ährung von Tabakwaren, zusätzlicher Nahrungs- und G enußm ittel 
sowie die persönliche Verbindung für die Dauer des Arrestes aus.

VII. Staatsanwaltschaftliche Aufsicht

Die Aufsicht der Staatsanw altschaft über den Untersuchungshaftvollzug
um faßt insbesondere, daß
— sich in der Untersuchungshaft n u r Personen befinden, die auf G rund 

eines Haftbefehles eingewiesen sind;
— V erhafteten nu r Beschränkungen auferlegt werden, die für die Durch

führung der Untersuchungshaft lind die Ordnung und Sicherheit der 
Untersuchungshaftanstalt erforderlich sind;

— durch sichere U nterbringung des V erhafteten die gewissenhafte und 
beschleunigte Aufklärung des Sachverhaltes gewährleistet wird.
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